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An die Mitglieder des Landrates 
 

Stans, 16. Mai 2012 

Massnahmenplan „Konsolidierung Haushaltgleichgewicht“ 
Bericht der Finanzkommission 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 

Die Finanzkommission hat an den Sitzungen vom 30. April und 16. Mai 2012 den Massnah-
menplan „Konsolidierung Haushaltgleichgewicht“ in Anwesenheit von Finanzdirektor Hugo 
Kayser und Finanzverwalter Oscar Amstad beraten. Die Kommission erstattet dem Landrat 
gemäss § 92 des Landratsreglements folgenden Bericht. 

Das Landratsbüro hat den Massnahmenplan der Finanzkommission sowie den vier Fach-
kommissionen und der Justizkommission für ihre Sachbereiche zur Beratung und Antrags-
stellung zugewiesen. Die Anträge der sechs Kommissionen sind in der Beilage zusammen-
gestellt. 

Die Finanzkommission unterstützt den vom Regierungsrat vorgelegten Massnahmenplan. Im 
Hinblick auf die Finanzpläne der kommenden Jahre ist es dringend notwendig, dass der 
Aufwand möglichst reduziert werden kann. Im Rahmen des Budgets sind die gutgeheissenen 
Massnahmen soweit als möglich direkt umzusetzen. Die anderen Massnahmen sind näher 
zu prüfen und ein Bericht vorzulegen. Dabei soll in der Regel nicht zum vorne herein auf die 
Weiterbehandlung verzichtet werden. Die verschiedenen Massnahmen sollen gestützt auf 
einen kurzen Bericht beurteilt werden können. 

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat, auf die Vorlage einzutreten und wie folgend 
Beschluss zu fassen: 

1. Der Massnahmenplan „Konsolidierung Haushaltgleichgewicht“ wird in bereinigter 
Form beschlossen. 

2. Der Regierungsrat und die Gerichte werden beauftragt, die beschlossenen Mass-
nahmen im Rahmen des Budgets 2013 und der Finanzpläne umzusetzen (Überblick 
über die Massnahmen: Ziff. 2.2). 

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Landrat für die Massnahmen in seinem Zu-
ständigkeitsbereich die ausgearbeiteten Vorlagen für Gesetzesänderungen vorzule-
gen (Überblick über die Massnahmen: Ziff. 1.1). 

4. Der Regierungsrat und die Gerichte werden beauftragt, alle übrigen Massnahmen 
entweder selber umzusetzen oder entsprechende Berichte und Anträge dem Landrat 
zu unterbreiten (Überblick über die Massnahmen: Ziffern 1.2, 2.1, 3, 4 und 5.6). 
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